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1. Fragestellung 

Gefragt wird, ob in Deutschland eine Befreiung der Rückzahlung von zu Unrecht gutgeschriebe-
nen oder ausgezahlten Wohnungsbauprämien rechtlich vorgesehen ist. 

2. Grundsätzliche Regelungen zur Wohnungsbauprämie 

Die Wohnungsbauprämie ist eine Subvention, die der Staat für den Bau, Kauf oder die Renovie-
rung einer selbstgenutzten Immobilie gewährt. Sie wird im Wohnungsbauprämiengesetz (WoPG 
1996) und der Wohnungsbauprämienverordnung (WoPDV 1996) geregelt.  

Anspruch auf Wohnungsbauprämie haben alle in Deutschland unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtigen Personen ab 16 Jahren oder Vollwaisen, wenn sie prämienbegünstigte Aufwendungen 
leisten, die keine Aufwendungen als vermögenswirksame Leistungen darstellen, für die An-
spruch auf Arbeitnehmersparzulage besteht und ihr maßgebliches Einkommen nicht die Einkom-
mensgrenze überschreitet (§ 1 WoPG).  

Prämienbegünstigt sind Aufwendungen zur Förderung des Wohnungsbaus (§ 2  Absatz 1 WoPG 
1996). Dazu zählen beispielsweise Beiträge an Bausparkassen, Aufwendungen für den ersten Er-
werb von Anteilen an Bau- und Wohnungsgenossenschaften, Beiträge zu Sparverträgen, die zum 
Bau oder Erwerb selbst genutzten Wohneigentums verwendet werden sowie Beiträge nach der 
Art von Sparverträgen, die mit Wohnungs- und Siedlungsunternehmen zum Zwecke einer Kapi-
talansammlung abgeschlossen und zum Bau oder Erwerb selbst genutzten Wohneigentums ver-
wendet werden.  

Bezuschusst werden pro Kalenderjahr maximal Aufwendungen in Höhe von 700 Euro (Alleinste-
hende) beziehungsweise 1.400 Euro (zusammenveranlagte Ehegatten/Lebenspartner) und zwar 
mit einer Prämie von 10 Prozent. Somit beträgt die jährliche Höchstprämie 70 Euro respektive 
140 Euro (§ 3 WoPG).  

Keinen Anspruch auf Wohnungsbauprämie haben Personen, deren zu versteuerndes Einkommen 
im Jahr 35.000 Euro (Alleinstehende) bzw. 70.000 Euro (zusammenveranlagte Ehegatten/Lebens-
partner) übersteigt (§ 2a WoPG 1996). In diesem Fall werden bei der Ermittlung des zu versteu-
ernden Einkommens etwaige Kinderfreibeträge abgezogen und Kapitalerträge nicht angesetzt.  

Die Prämie wird nicht ausgezahlt, sondern wird – nachdem der entsprechende Antrag gestellt 
wurde – zunächst auf dem Konto des Antragstellers bei der Bausparkasse verbucht.  
Lässt sich der Bausparer die Bausparsumme auszahlen, um sich mit dem Geld beispielsweise ein 
Haus zu kaufen, erhält er die Fördersumme zusätzlich zum angesparten Geld.  

Für die Prämienbegünstigung von Beiträgen an Bausparkassen ist Voraussetzung, dass die  
empfangenen Beträge unverzüglich und unmittelbar zum Wohnungsbau verwendet werden oder 
im Fall der Abtretung der Erwerber die Bausparsumme unverzüglich und unmittelbar zum Woh-
nungsbau für die abtretende Person oder deren Angehörige verwendet.  
Unter bestimmten Umständen ist jedoch auch eine Verfügung ohne Verwendung zum Woh-
nungsbau unschädlich, nämlich im Todesfall, bei völliger Erwerbsunfähigkeit oder langdauern-
der, anhaltender Arbeitslosigkeit (§ 2 Absatz 2 WoPG). Ebenso dürfen junge Bausparer, die bei 
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Vertragsabschluss unter 25 Jahre waren, unter bestimmten Voraussetzungen die Wohnungsbau-
prämie auch bei nichtwohnwirtschaftlicher Verwendung behalten.  

Auf die Wohnungsbauprämie sind die für Steuervergütungen geltenden Vorschriften der Abga-
benordnung entsprechend anzuwenden (§ 8 WoPG 1996). Dazu zählen bestimmte Straf- und Buß-
geldvorschriften.  

3. Regelungen zur Rückzahlung von Wohnungsbauprämien 

Ausgezahlte Prämien sind zurückzufordern, wenn sich nachträglich im Besteuerungsverfahren 
herausstellt, dass die Einkommensgrenze überschritten wurde oder ein Anspruch auf Arbeitneh-
mersparzulage besteht (§ 19 WoPDV 1996).  

Grundsätzlich erlischt jedoch ein Rückforderungsanspruch, wenn er nicht bis zum Ablauf des 
vierten Kalenderjahrs geltend gemacht worden ist, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem der Prä-
mienberechtigte die Prämie verwendet hat (§ 4 Absatz 4 WoPG).  

*** 
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